
gewinnt in der gutachterlichen und juristischen
Überprüfung einer medizinischen Behandlung
zunehmende Bedeutung. Dr. med. Oliver-Max Potrett
berichtet über eine Studie zu den Fähigkeiten der
Patienten, die ihnen mitgeteilten Informationen einer
Aufklärung zu verarbeiten und zu reproduzieren.
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